
WAHLKUNDMACHUNG
gem. S 5 Abs. 2 PV-Wahlordnung

betreffend die Personalvertretungswa h I am

27. und 28. November 2O24

Dienststellenwahlausschuss für Lehrpersonen der Pädagogischen Hochschule Steiermark.

Zentralwahlausschuss für Bundeslehrpersonen oder Hochschullehrpersonen an Pädagogischen Hochschulen beim

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

L. ln den Dienststelleausschuss sind 9 Mitglieder und

in den Zentralausschuss 5-7 Mitglieder zu wählen.

2. Die Liste der Wahlberecht¡gten liegt in der Zeit vom

21.10.2024 bis 4.Lt.2024 i n d e r Re kto ratsd i re ktio n f ü r

alle der Dienststelle angehörenden wahlberechtigten
Bediensteten zur Einsicht auf.

3. Einwendungen gegen die Wählerliste können von

der Dienststelle angehörenden wahlberechtigten Be-

diensteten während der Frist, während der die Wäh-

lerliste zur Einsicht aufliegt (Punkt 2), bei der vorsitz-
führenden Person des Dienststellenwahlausschusses
eingebracht werden. Verspätet eingebrachte Einwen-

dungen bleiben unberücksichtigt.

4. Wahlvorschläge, welche die wahlwerbende Person

genau bezeichnen müssen, sind spätestens fünf Wo-
chen vor dem (ersten) Wahltag schriftlich der vorsitz-
führenden Person des Dienststellenwahlausschusses
einzubringen. Jeder Wahlvorschlag darf nicht mehr
wahlwerbende Personen enthalten als die vierfache
Zahl àer zu wählenden Mitglieder des Dienststellen-
ausschusses, widrigenfalls jene Personen, die diese
Zahl überschreiten, als nicht angeführt gelten. Ein

Wahlvorschlag ist nur dann gültig, wenn er von min-
destens 1 v.H., jedoch von mindestens zwei wahlbe-
rechtigten Bediensteten der Dienststelle unterschrie-
ben ist. lm Wahlvorschlag kann auch eine zustellungs-

bevollmächt¡gte Vertretung angeführt werden, an-
dernfalls gilt die erstunterzeichnete Person als Vertre-
tung des Wahlvorschlages.

5. Die zugelassenen Wahlvorschläge werden spätes-
tens ab dem vierzehnten Tag vor dem ersten Wahltag
an dem in Punkt 2 genannten Ort für die Wahlberech-
tigten zur Einsicht aufliegen und darüber hinaus im An-
schluss an diese Kundmachung angeschlagen werden.

6. Zeil und Ort der Stimmabgabe werden spätestens

ab dem vierzehnten Tag vor dem ersten Wahltag im

Anschluss an diese Kundmachung angeschlagen wer-
den.

7. Stimmen können gültig nur mit einem amtlichen
St¡mmzettel a bgegeben werden.

8. Bei der Wahl sind nur jene Stimmen gültig, die für
einen zugelassenen Wahlvorschlag abgegeben wer-
den. Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass die

wählende Person in derWahlzelle den (die)ihrvon der
vorsitzführenden Person des Dienststellenwahlaus-
schusses übergebenen, ausgefüllten amtlichen Stimm-
zettel in den übergebenen Umschlag (Wahlkuvert)gibt
und den Umschlag sodann geschlossen der vorsitzfüh-
renden Person übergibt, die ihn ungeöffnet in die

Wahlurne legt. Der Stimmzettel ist in der Form auszu-

füllen, dass die Wählergruppe, die gewählt wird, in
dem vor der Bezeichnung der Wählergruppe befindli-
chen Kreis angekreuzt wird.

9. Das Wahlrecht ist grundsätzlich persönlich auszu-

üben. Wahlberechtigte, die an den Wahltagen nicht an

dem Ort, an dem das Stimmrecht auszuüben ist, anwe-
send sein können, sind berechtigt, beim Dienststellen-
wahlausschuss die Zulassung zur Briefwahl zu beantra-
gen, Dies kann durch ein E-Mail an dwa@phst.at erfol-
gen. Zur Briefwahl Berechtigte erhalten vom Dienst-

stellenwahla usschuss den(die) amtlichen Stim mzettel,
ein Wahlkuvert und einen Briefumschlag zugestellt

bzw. ausgefolgt. Sie haben den (die)Stimmzettel nach

Ausfüllung in das Wahlkuvert und dieses in den Brief-

umschlag zu legen und im Postweg dem Dienststellen-
wahlausschuss so zeitgerecht zu übermitteln, dass die
Sendung spätestens am 28.L1- um 15.30 beim Dienst-

stellenwa hla usschuss einlangt. Verspätet einla ngende
Stimmzettel sind ungülrí1. Zur Briefwahl Berechtigte
können ihre Stimme am Wahltag auch unmittelbar
beim Dienstste nwa hla usschuss abgeben

il
Der Vorsitzende Dienstste lle nwa hlausschusses


